
 
 

An unsere Mitgliedsunternehmen der Fachgruppe 
Naturwerkstein in Nordrhein-Westfalen 
 
 

W    03/2014 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie bereits durch Rundschreiben W 01/15 mitgeteilt, beschäftigt sich das Land NRW 

zurzeit sehr intensiv damit, wie die neuen Vorgaben des § 4a BestattG hinsichtlich 

des Verbots von Grabsteinen, die unter Zuhilfenahme von Kinderarbeit hergestellt 

wurden, umgesetzt werden sollen. Hierzu fand am 26.01.2015 ein Gespräch beim 

Landesbüro für nachhaltige Beschaffung in der Staatskanzlei statt, an dem der 

Unterzeichner teilgenommen hat.  

 

Es zeigte sich dabei, dass weiterhin große Schwierigkeiten und viele offene Fragen 

bestehen, wie insbesondere eine dem Gesetz entsprechende Umsetzung 

rechtssicher erfolgen könne. Erst Ende März sind hierzu entsprechende vollständige 

Hinweise durch die beauftragten Gutachten zu erwarten, so dass der Unterzeichner 

neben dem ebenfalls teilnehmenden Handwerk darauf hinwies, dass eine 

Umsetzung zum 01.05. des Jahres (wie im Gesetz angekündigt) unmöglich zu 

gewährleisten sei. Da über diesen Umstand bei allen Beteiligten Einvernehmen 

herrschte, wird sich das Landesbüro dementsprechend für eine weitläufige 

Verschiebung des Termins einsetzen. Darüber hinaus bleibt allerdings abzuwarten, 

zu welchen Schlussfolgerungen das Rechtsgutachten vor dem Hintergrund der 

jüngsten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und des VGH Mannheim 

kommt. Wir gehen davon aus, dass sich bereits daraus konkrete Hinweise für die 

Unternehmen ergeben. In jedem Falle werden hierzu von Verbandsseite weitere 

Informationen erfolgen. 

 

Wir möchten die betroffenen Unternehmen, d.h. jene, die insbesondere zur 

Herstellung von Grabsteinen vorgesehene Natursteine aus Indien beziehen, daher 

auffordern, sich mit den Unterzeichnern in Verbindung zu setzen (soweit noch nicht 

geschehen) und die jeweilige Betroffenheit zu erörtern. Weitere Hinweise und 

Handlungsempfehlungen erfolgen in den nachfolgenden Rundschreiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Raimo Benger        gez. Marco Bokies 

vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V. 
Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg 

Telefon: 02 03 / 9 92 39 - 0, Telefax: 02 03 / 9 92 39 - 99 
E-Mail: info@vero-baustoffe.de, www.vero-baustoffe.de 

Hauptgeschäftsführer: RA Raimo Benger 

02.02.2015 
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